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A n t r a g :  

 
 
In Festsetzung des Flächenwidmungsplanes und in teilweiser Festsetzung des Be-
bauungsplanes für das im Antragsplan Nr. 8264 mit der rot strichpunktierten Linie 
oder den in roter Schrift als „Plangebietsgrenze“ bezeichneten Fluchtlinien umschrie-
bene Gebiet zwischen 
 

An den alten Schanzen, Linienzug 1-2 (Johann-
Kutschera-Gasse), Straße Code 12761, Straße Code 
04507, Straße Code 05646, Nelson-Mandela-Platz, 
Doris-Lessing-Allee, Ilse-Aichinger-Gasse, Maxie-
Wander-Gasse, Anna-Plischke-Platz, Straße Code 
05651, Ilse-Buck-Straße, Straße Code 05648, Zaha-
Hadid-Platz, Seestadtpromenade, Linienzug 3-6, Li-
nienzug 6-7 (Janis-Joplin-Promenade), Straße Code 
05638, Straße Code 01903, Johann-Kutschera-
Gasse, Linienzug 8-9 (Johann-Kutschera-Gasse) 
und Linienzug 9-11 im 22. Bezirk, KatGen Aspern 
und Breitenlee 

 
werden unter Anwendung des § 1 der Bauordnung (BO) für Wien die in den Absät-
zen I und II angeführten Bestimmungen getroffen: 
 

I. 
 
Die bisherigen Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne verlieren, soweit sie 
innerhalb des gegenständlichen Plangebiets liegen, ihre weitere Rechtskraft. 
 

II. 
 
Gemäß §§ 4, 5 und 77 der BO für Wien sowie gemäß § 48 des Wiener Garagenge-
setzes werden folgende Bestimmungen getroffen: 
1. Bestimmungen des Plans: 
Die roten Planzeichen gelten als neu festgesetzt. 
Für die rechtliche Bedeutung der Planzeichen ist die beiliegende „Zeichenerklärung 
für den Flächenwidmungsplan und den Bebauungsplan“ (§§ 4 und 5 der BO für 
Wien) vom 21. März 2019 maßgebend, die einen Bestandteil dieses Beschlusses 
bildet. 
2. Bestimmungen für die Ausgestaltung der Querschnitte von Verkehrsflächen: 
2.1.Für die Ausgestaltung von Verkehrsflächen mit einer Gesamtbreite von 19,0 m 
bzw. 31,0 m bzw. 32,0 m, soweit sie innerhalb des Plangebiets liegen, wird bestimmt: 
Entlang der Fluchtlinien sind Gehsteige mit jeweils mindestens 2,5 m Breite herzu-
stellen. 
Die Querschnitte sind so auszugestalten, dass die Herstellung bzw. Erhaltung von 
zwei Baumreihen möglich ist. 



2.2.Für die Ausgestaltung von Verkehrsflächen mit einer Gesamtbreite von 12,0 m 
bzw. 14,0 m sowie für die Verkehrsflächen Code 03425, Code 03506, Code 06745 
und die Emmi-Pikler-Straße, soweit sie innerhalb des Plangebiets liegen, wird be-
stimmt: 
Die Ausgestaltung ist entsprechend der im Plan dargestellten Querschnitte herzustel-
len. 
2.3.Für die Ausgestaltung der Verkehrsfläche Code 05600 und des Nelson-Mandela-
Platzes, soweit sie innerhalb des Plangebiets liegen, wird bestimmt: 
Entlang der Fluchtlinien sind Gehsteige mit jeweils mindestens 2,5 m Breite herzu-
stellen. 
Die Querschnitte sind so auszugestalten, dass die Herstellung einer 
Straßenbahntrasse sowie die Herstellung bzw. Erhaltung von einer Baumreihe 
möglich ist. 
2.4.Für die Ausgestaltung aller übrigen Verkehrsflächen mit einer Gesamtbreite 
von mehr als 11,0 m, soweit sie innerhalb des Plangebiets liegen, wird bestimmt: 
Entlang der Fluchtlinien sind Gehsteige mit jeweils mindestens 2,5 m Breite 
herzustellen. 
Die Querschnitte sind so auszugestalten, dass die Herstellung bzw. Erhaltung von 
einer Baumreihe möglich ist. 
3. Bestimmungen ohne Bezeichnung des Geltungsbereichs mit dem Planzeichen 
BB 
(Bestimmungen die ausschließlich für Grundflächen gelten, die als Strukturgebiet 
ausgewiesen sind, sind unter Punkt 5 angeführt): 
3.1.Für das gesamte Plangebiet wird bestimmt: 
3.1.1.  Der höchste Punkt der Dächer darf die festgesetzte Gebäudehöhe um höchs-
tens 4,5 m überragen. 
3.1.2.  Sofern nicht anders bestimmt sind die zur Errichtung gelangenden Dächer von 
Gebäuden mit einer bebauten Fläche von mehr als 12 m² bis zu einer Dachneigung 
von 15 Grad entsprechend dem Stand der Technik zu begrünen. 
3.1.3. Sofern nicht anders bestimmt sind oberirdisch bebaubare, jedoch unbebaut 
bleibende Grundflächen gärtnerisch auszugestalten. 
3.1.4. Sofern nicht anders bestimmt dürfen Einfriedungen an seitlichen und hinteren 
Grundgrenzen den Boden der höheren angrenzenden Grundflächen um höchstens 
1,2 m überragen und ab einer Höhe von 0,5 m den freien Durchblick nicht hindern. 
3.1.5. Sofern nicht anders bestimmt dürfen höchstens 150 v. H. der nach dem Wie-
ner Garagengesetz erforderlichen Stellplätze hergestellt werden. 
3.2.Im Bereich zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen Code 04507, Code 05646, 
dem Nelson-Mandela-Platz, Code 05679, der Sonnenallee und Code 05626 (Baufel-
der A8, A10, A14 und A15) beträgt die Stellplatzverpflichtung 60 v. H. der nach dem 
Wiener Garagengesetz erforderlichen Stellplatzzahl.  
3.3.Für die von Punkt 3.2. nicht erfassten Flächen wird bestimmt: 
Die Stellplatzverpflichtung beträgt 85 v. H. der nach dem Wiener Garagengesetz er-
forderlichen Stellplatzzahl. 
4.  Bestimmungen mit Bezeichnung des Geltungsbereichs mit dem Planzeichen 
BB 
(Bestimmungen die ausschließlich für Grundflächen gelten, die als Strukturgebiet 
ausgewiesen sind, sind unter Punkt 5 angeführt): 
4.1. Für die mit BB1 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 
Die Unterbrechung der geschlossenen Bauweise ist zulässig. 
4.2. Für die mit BB2 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: 
Die Errichtung von Hochhäusern ist nicht zulässig.  
4.3. Für die mit BB3 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 



Die Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM EN 15221 6 von überwiegend über dem an-
schließenden Gelände liegenden Räumen, ausgenommen Balkone und Dachterras-
sen, darf insgesamt höchstens das 3,0-fache der Grundfläche des jeweiligen Teils 
des Bauplatzes betragen. 
4.4. Für die mit BB4 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 
Die Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM EN 15221 6 von überwiegend über dem an-
schließenden Gelände liegenden Räumen, ausgenommen Balkone und Dachterras-
sen, darf insgesamt höchstens das 3,2-fache der Grundfläche des jeweiligen Teils 
des Bauplatzes betragen. 
4.5. Für die mit BB5 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 
Die Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM EN 15221 6 von überwiegend über dem an-
schließenden Gelände liegenden Räumen, ausgenommen Balkone und Dachterras-
sen, darf insgesamt höchstens das 3,7-fache der Grundfläche des jeweiligen Teils 
des Bauplatzes betragen. 
4.6. Für die mit BB6 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 
Auf der Grundfläche soll ein städtebaulicher Schwerpunkt gesetzt werden. 
4.7. Für die mit BB7 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 
Gebäude dürfen mit maximal 6 oberirdischen Geschossen ausgenommen Dachge-
schosse errichtet werden. 
5.  Bestimmungen für Strukturen: 
5.1.Die mit StrG1, StrG2, StrG3, StrG4, StrG5, StrG6 und StrG7 bezeichneten Struk-
turgebiete bilden jeweils in ihrer Gesamtheit eine Struktur. Für diese Strukturen wird 
bestimmt:  
Die mit Fluchtlinien umgrenzten Grundflächen dürfen unmittelbar bebaut werden.  
5.2.Für das mit StrG1 bezeichnete Strukturgebiet wird bestimmt: 
5.2.1. Die Gebäudehöhe darf maximal 23,0 m betragen. 
5.2.2. Der oberirdisch umbaute Raum darf höchstens 100.000 m³ betragen.  
5.2.3. Die Gebäude sind sozialen Zwecken oder Bildungszwecken vorbehalten.  
5.2.4. Flachdächer, die der Nutzung für Sport- und Spielzwecke zugeführt werden, 
sind von der Bestimmung 3.1.2. (Dachbegrünung) ausgenommen. 
5.2.5. Oberirdisch bebaubare, jedoch unbebaut bleibende Grundflächen, die der 
Nutzung für Sport- und Spielzwecke zugeführt werden, sind von der Bestimmung 
3.1.3. (Gärtnerische Ausgestaltung unbebaut verbleibender Grundflächen) ausge-
nommen. 
5.2.6. Die Bestimmung 3.1.4. kommt nicht zur Anwendung. 
5.3.Für das mit StrG2 bezeichnete Strukturgebiet wird bestimmt: 
5.3.1. Der oberirdisch umbaute Raum darf höchstens 100.000 m³ betragen. Zusätz-
lich dürfen 24.500 m³ oberirdisch umbauter Raum zur Schaffung von Anlagen zum 
Einstellen von Kraftfahrzeugen errichtet werden. 
5.3.2. Die Bestimmung 3.1.5. kommt nicht zur Anwendung. Es dürfen insgesamt 
höchstens 350 Stellplätze hergestellt werden.  
5.3.3. Für die mit BB8 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: 
5.3.3.1. Die Gebäudehöhe darf maximal 21,0 m betragen.  
5.3.3.2. Die Baumassen sind so zu gliedern, dass auf 50 v. H. der bebaubaren Flä-
chen maximal 1 oberirdisches Geschoss errichtet wird. 
5.3.4. Für die mit BB9 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: 
Die Gebäudehöhe darf maximal 26,0 m betragen. 
5.4.Für das mit StrG3 bezeichnete Strukturgebiet wird bestimmt: 
5.4.1. Der oberirdisch umbaute Raum darf höchstens 63.000 m³ betragen. Zusätzlich 
dürfen 21.000 m³ oberirdisch umbauter Raum zur Schaffung von Anlagen zum Ein-
stellen von Kraftfahrzeugen errichtet werden. 



5.4.2. Die Bestimmung 3.1.5. kommt nicht zur Anwendung. Es dürfen insgesamt 
höchstens 300 Stellplätze hergestellt werden.  
5.4.3. Für die mit BB10 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: 
5.4.3.1. Die Gebäudehöhe darf maximal 21,0 m betragen.  
5.4.3.2. Die Baumassen sind so zu gliedern, dass auf 50 v. H. der bebaubaren  
Flächen maximal 1 oberirdisches Geschoss errichtet wird. 
5.4.4. Für die mit BB11 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: 
Die Gebäudehöhe darf maximal 26,0 m betragen. 
5.5.Für das mit StrG4 bezeichnete Strukturgebiet wird bestimmt: 
5.5.1. Die Gebäudehöhe darf maximal 21,0 m betragen.  
5.5.2. Die Baumassen sind so zu gliedern, dass auf 50 v. H. der bebaubaren Flä-
chen maximal 1 oberirdisches Geschoss errichtet wird. 
5.5.3. Der oberirdisch umbaute Raum darf höchstens 58.000 m³ betragen. Zusätzlich 
dürfen 21.000 m³ oberirdisch umbauter Raum zur Schaffung von Anlagen zum Ein-
stellen von Kraftfahrzeugen errichtet werden. 
5.5.4. Die Bestimmung 3.1.5. kommt nicht zur Anwendung. Es dürfen insgesamt 
höchstens 300 Stellplätze hergestellt werden.  
5.6.Für das mit StrG5 bezeichnete Strukturgebiet wird bestimmt: 
5.6.1. Die Gebäudehöhe darf maximal 21,0 m betragen. 
5.6.2. Der oberirdisch umbaute Raum darf höchstens 37.000 m³ betragen. Zusätzlich 
dürfen 50.000 m³ oberirdisch umbauter Raum zur Schaffung von Anlagen zum Ein-
stellen von Kraftfahrzeugen errichtet werden. 
5.6.3. Die Bestimmung 3.1.5. kommt nicht zur Anwendung. Es dürfen insgesamt 
höchstens 500 Stellplätze hergestellt werden.  
5.7.Für das mit StrG6 bezeichnete Strukturgebiet wird bestimmt: 
5.7.1. Der oberirdisch umbaute Raum darf höchstens 41.000 m³ betragen. Zusätzlich 
dürfen 59.000 m³ oberirdisch umbauter Raum zur Schaffung von Anlagen zum Ein-
stellen von Kraftfahrzeugen errichtet werden. 
5.7.2. Die Bestimmung 3.1.5. kommt nicht zur Anwendung. Es dürfen insgesamt 
höchstens 590 Stellplätze hergestellt werden.  
5.7.3. Für die mit BB12 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: 
Die Gebäudehöhe darf maximal 21,0 m betragen.  
5.7.4. Für die mit BB13 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: 
Die Gebäudehöhe darf maximal 26,0 m betragen. 
5.8.Für das mit StrG7 bezeichnete Strukturgebiet wird bestimmt: 
5.8.1. Die Gebäudehöhe darf maximal 23,0 m betragen.  
5.8.2. Der oberirdisch umbaute Raum darf höchstens 15.000 m³ betragen. Zusätzlich 
dürfen 36.000 m³ oberirdisch umbauter Raum zur Schaffung von Anlagen zum Ein-
stellen von Kraftfahrzeugen errichtet werden. 
5.8.3. Die Bestimmung 3.1.5. kommt nicht zur Anwendung. Es dürfen insgesamt 
höchstens 370 Stellplätze hergestellt werden. 
 
 


